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Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik
unter König Friedrich Wilhelm IV.

von Lmil Friedberg.

(Fortsetzung.)

m Jahre 1834 begannen dem Erzbischof von Gnesen-Posen von
Dnnin Bedenken über die in seiner Diözese bisher beobachtete Praxis
der gemischten Ehen aufzusteigen. Es erfolgte ein umfangreicher
Schriftwechsel zwischen ihm uud der Staatsregicruug, i» welchem
er das Breve Pins' VIII. als anwendbar hinstellte, was der Minister

negirte, und schließlich der Erzbischof unter dem 21. Februar 1837 einen lateinisch
geschriebenen Hirtenbrief erließ, in welchem er den staatlichen Weisungen un¬
gehorsam die Praxis des Breve Pius'VIII. für seine Diözese pnblizirte. Vom
König ergingen darauf am 12. April 1838 drei Erlasse, iu deren einem er das
Verfahren des Zrzbischofes als eine Verletzungder beschworen«, Treue charatte-
risirte, welche deu König zur Entziehung der früher erteilten landesherrlichen
Bestätigung befuge. Ehe aber dieser Schritt geschehe, sei der Erzbischof zur
Untersuchung zu ziehen, um ihm Zeit zur Umkehr zn gewähren.

Der nach Berlin berufeuc Oberpräsident der Provinz Flvttwell wurde be¬
auftragt, daraufhin abzielende Schritte beim Erzbischof zu unternehmen. Über
den Gang, welchen die Verhandlungen zwischen dem Oberprüsideuteu und dem
Erzbischof genommen haben, vermögen wir folgende Mitteilungen zn machen.

Der Erzbischof fchickte die Domherrn Vuslaw uud Gajerowicz zum Ober¬
präsidenten mit der Erklärung: er sei znr Umkehr bereit, wolle auch dem Könige
schreiben, um das begangene Unrecht einzugestehen,nnd endlich die Geistlichkeit
unter Zurücknahme des Hirtenbriefes den Intentionen der Regierung gemäß be¬
lehren. Er wünschte indessen bei seinem jetzigen Hirtenbriefe die Fassung wählen
zu dürfen, als ob erst durch neue Konzessionendes Königs die in dem früheren
Schreiben ausgedrückten Besorgnisse für die katholische Kirche zerstreut worden
seien. Darauf ging aber Flottwell nicht ein; er verlangte die Fassung, „daß
die Änßeruugen Seiner Majestät des Königs in dem ihm pnblizirteu Befehle,
sowie in dem Zurufe cm die katholischen Unterthanen ihm die Überzeugung ge¬
geben hätten, daß er, der Erzbischof,niemals eine Ursache zn der Befürchtung
einer Beeinträchtigung der katholischen Religion gehabt habe, nnd also dndnrch
sich veranlaßt finde, seinen früheren Erlaß aufzuheben, beziehentlich abzuändern."

Am 22. schrieb Vuslaw, der Erzbischof wolle seine Entschließung von dem
Einverständnis seines Kapitels abhängig machen. Dieses stellte sich indessen
ganz auf Seite der Negierung, und da Flottwell den neue» Wunsch des Erz-
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bischvfes, statt „aufhebe!?" „abändern" sagen zu dürfen, genehmigte, so war er
wohl befugt, wie er that, der Regierung die Erledigung der Angelegenheit zu
melden.

Sie war es indessen keineswegs. Denn statt des neuen vereinbarten Akten¬
stückes empfing Flvttwcll die Abschrift eines vom Erzbischof an Bnslaw ge-
gerichteten Schreibens, daß er bei seine» früher abgegebenen Äußerungen „für
jetzt" stehen bleibe, nicht mehr mit Flvttwcll unterhandeln wolle, sondern nur
direkt mit dein Könige.

Bei der darauf vom Oberlandesgericht in Posen gegen ihn eingeleiteten
Kriminalnntersnchnng verweigerte der Erzbischof jede Auslassung. Vielmehr
machte er unter den? 27. Oktober den Jnstizministcr Mühler auf seine Qualität
als I/öFiitus lu^ws aufmerksam, berief sich auf die ihm daraus erwachsene Voll¬
macht, und bat „mich fürder geneigtest unangetastet lassen zu wollen." Der
Eingabe fügte er eine Denkschrift bei, daß das allgemeine Landrecht in Kirchen¬
sachen nur subsidicir gelte; dasclbe sei uicht nur eine ungiltige, sondern unver¬
nünftige Gesetzgebung, die Ausgeburt eines philosophischenChristianismus.

Das Poscncr Gericht verurteilte ihn. Das Erkenntnis sprach aus, daß er
„wegen vorsätzlicher Verletzung der Vorschriften seines Amtes und desfeu Pflichten
gegen deu Staat aller seiner Amtswirksamkeit als Erzbischof von Gnefe» und Pofen
und als Metropolit der bischöfliche» Kirche zu Culm, wie hiermit geschieht, zu
entsetzen, anch zu aller ferneren Amtsthätigkeit im preußischen Staate für un¬
fähig zu erklären, außerdem mit einem sechsmonatlichenFestnngsarreste zu be¬
strafen sei." Von den übrigen Auschnldigungen — die Unzufriedenheit der
katholischenEinwohner der Provinz erregt, die Geistlichkeit zum Ungehorsam
gegen den Staat gereizt, nnd die Ehrfurcht gegen den König verletzt zu haben —
wurde er freigesprochen.

Dies Urteil wnrde dem inzwischen nach Berlin berufenen Erzbifchof dort
am 25. April 1839 eröffnet, nachdem alle weitern Verständiguugsversuche ge¬
scheitert waren, lind der Erzbischof am 9. April die Aufforderung, den Hirtenbrief
zurückzunehmenoder zn rcsignireu, abgelehnt hatte.

Ju der Kabinetövrdre vom 21. April, in welcher der König dem Erzbischof
die Mitteilung gemacht hatte, daß die Publikation und Exekution des Posencr
Erkenntnisseserfolgen werde, war aber ausdrücklichbemerkt worden: „Doch will
ich Ihnen den Weg der Gnade nicht verschließen, sondern zn meiner weitern
Bestimmnngden etwaigen Anträgen entgegensehen, die Sie an mich richten werden."
Die so dargebotene Hand ergriff der Erzbischof noch vor Publikation des Er¬
kenntnisses. Unter dem 22. bat er nm Gnade und gleichzeitig um die Erlaubnis
sich wegen der Ausdehnung des Breve Pins' VIII. auf die östlichen Provinzen
nach Rom wenden zn dürfen. Ans dieses Gesuch erging die Kabinetsordre
vom 20. Mai, in welcher der König, weil er ersehen, „daß Sie in der gegen
Sie anhängigen Rechtssacheden vorbehaltenen Weg der Gnade zu ergreifen sich
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entschlossen habe»," die Festungsstrafe erließ und die Absetzung vvm Amte snspen-
dirte „bis sich ergeben wird, ob sich ein Mittel finden lasse, welches die Aus¬
übung desselben nach Ihren Ansichten mit den in Meinen Staaten bestehenden
gesetzlichen Vorschriften vereinigen lasse." Die Einholung römischer Weisungen
wurde abgelehnt, und dein Erzbischofe die Rückkehr in seine Diözese verboten.
Dieser letztere Punkt wurde durch KabiuetSordre vom 15. Juli endlich dahin
festgestellt, daß der Erzbischvf jedeu beliebigen Aufenthalt außerhalb seiner Diö¬
zese nehmen dürfe.

Es ist bekannt, wie der Erzbischvf nichtsdestoweniger im Oktober heimlich
Berlin verließ und sich nach Posen begab, unbekannt dagegen, daß dies auf
spezielle Weisung von Rom her geschah, in welcher ihm zugemutet wurde, nö¬
tigenfalls zu Fuße zu gehen. Er wurde in Posen verhaftet und auf die Festung
Kolbcrg abgeführt.

Die diplomatischenBeziehungen Preußens mit Rom waren inzwischen so
wenig abgebrochen,daß, als die Angelegenheit des Erzbischofs von Posen auf
die kriminalgerichtlicheLösung zusteuerte, iu Berlin sogar eine Beseitigung der
Schwierigkeitendurch Rom erwartet wurde.

Eine ausführliche Denkschrift wurde verfaßt, eiue Note entworfen, in welcher
letzteren der Papst gebeten wurde, auf den Erzbischof so einzuwirken, eine 8a
Nieste xuisse se muntrer äisposvo » srrSter vt, s. faire vvsser 1a provväure
ovininenouv oout.ro Ini. Beides sollte vor der Überreichung in Rom Mctter-
nich mitgeteilt werden.

So wenig war man in Berlin von der wahre» Sachlage durchdrungen,
daß man von der Stelle Beseitigung der Verlegenheiten erhoffte, welche dieselben
zu erhöhen und nach allen Richtungen hin auszubeuteu das dringendste Inte¬
resse hatte.

Sehr unsanft wnrde man aus dieser Illusion aufgeschreckt durch die neue
päpstliche Allokutiou vom 13. September 1838, welche die Sache des Pvseuer
Erzbischofes lebhaft vertrat uud alles Recht bei diesem, alles Unrecht bei der
preußischen Regieruug fand.*) Die Note und die Denkschrift sind infolge dessen nie
an ihre Adresse abgegeben worden. Ja die Minister mit Ansucchme Altensteins
wollten die diplomatischen Beziehuugeu mit Rom abgebrochen wissen. Man
erfuhr indessen, daß ein solcher Schritt auf den Papst keinen sonderlichenEin¬
druck machen würde, ja daß sich daran leicht später als Preis der Wiederauf¬
nahme des Verkehrs eine römische Fordernng knüpfen könnte, die zu gewähren
man durchaus abgeneigt war: die Errichtung einer Nuutiatur in Berlin.

*) Freilich erklärte der Kardinal Lninbrnschini dem österreichischen Gesandten Grafen
Lüpow, er bedauere, daß Dnnin gehandelt habe, ohne sich genau in Rom Rat erhvlt zu
haben, und dnsz er das Brcve Pius' VIII. als für die östlichen preußischen Provinzen geltend
erklärt habe. Aber der römische Hof müßte doch diese» würdigen Prälateu „souteniren."

/
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Ruch Metiernich riet eine znwartende Haltung; es sei ein Mißverständnis,
Rom für revolutionär zu halten, und nicht minder sei es ein Mißverständnis,
wenn die preußische Regierung mit Rom zu kämpfen glanbe, während sie den
Kampf mit ihren eigenen katholischen Unterthanen führe.

Der König billigte das Verbleiben Buchs in Rom, ordnete aber an, daß
jetzt in Form einer Note dem römischen Stuhle das mitgeteilt werde, was man
bei der Abberufung des Gesandten hatte veröffentlichen wollen, Dies geschah
durch die Note vom 9, Januar 1839, die in der That an Kräftigkeit des Tones
nichts zu wünschen ließ.

Nach dem Notenaustausch über die Allokution vom 10, Dezember 1837,
so schrieb Buch, habe die preußische Negierung erwarte» müssen, daß der päpstliche
Hof sich jedes öffentlichen Aktes enthalten werde, der wie die gedachte Allokution
so stark die Achtnng verletze, welche Höfe im diplomatischen Verkehr sich gegenseitig
schulden. Man habe preußischerseits nie nnterlassen, den aufrichtigen Wunsch
zu bekunden, ein gutes Einvernehmen mit Rom wiederherzustellen, nnd die Maß¬
nahmen, die man in Folge der Allokution im Interesse der geheiligten Krvnrechte
und der Aufrechterhaltung der Ordnung habe treffen müssen, seien so gemäßigt
wie möglich ausgefallen. So sei man durch die bisherige Protestatiou des Kardinal-
Staatssekretärs schon peinlich überrascht gewesen, aber wer hätte denken können,
daß der römische Hof, nachdem er seine angeblichen Beschwerden zum Gegen¬
stand diplomatischer Besprechungen gemacht habe, ohne weitere Erklärungen des
preußischen Bevollmächtigen abzuwarten die Mißachtung des Schicklichen so weit
treiben würde, um öffentlich in der Weise zn rcklamircn, wie das durch die Allokution
vom 13. September geschehen wäre.

(Zotts ickloontion xorto uns Zrgvs g-tteints gnx äroits st g. lg. elignite äs
lg, 1'rn88S, Ln renonvolgnt pndliciusmsnt ägn8 oet g.ets äs8 goon8g.tion8 in-
jn8tk8, lg. ovur <le Lome ns reonlo insws xg.8 clsvgnt l'iinnron8e re8pon8g.dilits
et ls8 ooosüyuöiioss äössstrsrisW ä'nv Is>NAÄge <M öxoitv les vvS^uss Äu Lo-
znumo g. 1» ä680oÄ88Möv »u Lovvörain et »ux lois vv viFusur, et oveillö äsns
l'Aino 608 8N^jst8 egtd.o1icins8 ckö 8g. Ngjsstö lg. inekgnoo et 1s ineoontsntöinvnt.
Knün eile kgit g. 1'sggrä cles rgnxort8 äs 1'Vgüi86 gvso 1'Ltg.t uns xr«ks88ion
äe xrinvixos, slle vlvvs äs8 prelsution8 c^m, si sllss etg.ient gniviss ä'nne »p-
pliegtion gimloAne, rsnärgient impv88idle tonte ooinmuniogtion sntrs 1s 8t.
8iöKs et 1s8 Oonvsrnsment8 8eenlisr8.

Schon nm folgenden Tage bat der Kardinalstnatssckretär den preußischen
Bevollmächtigten zn sich, forderte ihn ans, die Note zurückzunehmen nnd gab
diese Forderung schriftlich. Die Note des Herrn von Bnch, so hieß es, ist in so
außergewöhnliche Form gefaßt und so wenig gemäßigt in ihren Ausdrücken, daß
das päpstliche Kabinet sie nicht annehmen kann, ohne seine Würde zn kompro-
mittircn. Darum wird der Herr Bevollmächtigte aufgefordert, sie zurückzuziehen,
um sie als nicht überreicht ansehen zu können. Sollte der Baron von Bnch
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sich nicht dazu ermächtigt mischen, so lasse man ihm Zeit, mn die Instruktion
seiner Regierung einzuholen nnd die genaue Erklärung ihrer auf die Note be¬
zügliche» Absichten,damit das päpstliche Kabinet sein Verhalten danach regeln
könne. Nur so werde die gegenseitige Position zu der nötige» Klarheit gebracht.
Dabei sei aber als fest und unzweifelhaft zn betrachten, dnß das päpstliche
Kabinet die betreffende Note in ihrer jetzigen Gestalt niemals annehmen werde.
In der That schickte dann der Kardinal Lambruschini unter dem 8. März 1839 die
Note zurück, was aber die preußische Regierung nur veranlaßte, dieselbe Note
noch einmal in einer allerdings wesentlich gemildertenForm der Kurie zu über¬
mitteln.*)

Nber nicht mir eine schneidige Note vom 18. Mai war die Antwort der Knrie,
sondern auch eine neue päpstliche Allvkntion vom 8. Juli 1839, welche Buch
mit einer Note von demselben Tage zngefertigt wurde, uud in welcher von der
Allokution gesagt wurde: „die zum Zwecke hat neue freuudlirhc Reklamationen und
feierlichen Protest zu erheben, bei Gelegenheit der letzten vom preußischen Gou¬
vernement unrechtmäßiger Weise gegen die geheiligte Person des hochwürdigcn
Herrn Dunin, Erzbischof von Guescn nnd Posen, mit neuer höchst schwerer Ver¬
letzung der geistlichen Immunität uud der uuverjährbareu Rechte der Kirche aus¬
gegangenen Handlungen,"

Durch Kabinetsordrc vom 23. November 1839 wurde Buch darauf auge¬
wiesen, keine Allokntivnen nnd dergleichenvom römischen Stnhle ohne die aus¬
drückliche Erlaubnis seines Kabinets anzunehmen.

Als ob es an diesen Verlegenheitender Regierung noch nicht genug gewesen
wäre, so trat noch eine neue, nicht dornenlose hinzu.

Am 1. Mai 1839 wurde in Trier der Domherr Arnoldi znm Bischof ge¬
wählt, obgleich nach dem geltenden Rechte die Wahl auf keine der Regierung
ungcnehme Person fallen dnrfte, und der königliche Wahlkommissarden Arnoldi
ausdrücklich als eine solche bezeichnet hatte. Da der nähere Hergang schon von
mir an andrer Stelle aktenmäßig dargestellt ist,**) so braucht hier blos darauf
verwiesen zn werden.

Wir sind zeitlich schon bis dicht an den Regierungsabschluß Friedrich Wil¬
helms III. gelangt. Ehe wir aber die von seinem Nachfolger getroffenenMaß¬
nahmen schildern, müssen Nur noch die Mittel charattcrisiren, welche man in
Berlin znr Lösung der Konflikte anzuwendenbeschloß. Darüber ist in der ganzen
bisherigen Literatur, die sich mit unsrer Frage beschäftigte,nichts zu finden.

Von selbst verstand es sich, daß die Versuche der Regierung, auf den Erz¬
bischof von Köln versöhnlich einzuwirken, au dessen Starrsinn völlig abprallten,

*) Die Worte: poussvi'-rit I'cmdli ctos ennvonnnou» waren we-Msalleu, der Vvrwurf der
Revolutivniruna, war nwdifizirt: la oour Äo Rom» «Äiin äouts s»n« on avoir lo dessin ir tnriu
un IknxuAo xwzzro »nMglzr 1o» ovöczuosdu Ro^Mino dv8»ovir vto.

Vergl. mein Buch: Der Staat und die Bischofswnhlen 229. ff. (Leipzig, 1874.)

/
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aber auch die Versuche, welche mit Dunin gemacht wurden, gelangen nicht besser.
Am 15. Oktober 1839 schrieb der Köuig dem letzteren, er möchte für die Zeit
seiner Abwesenheit wenigstens die geistlichen Vollmachten erteilen. Der Brief
war würdevoll, aber versöhnlich. Dunin ging indessen ans nichts ein, ja er zog
die Jurisdikrionsvollmachten, die er schon erteilt hatte, zurück, und ließ nur
die auf die Seelsorge bezüglichen bestehen. Auch die Sendung des Domherrn
Pryluski, den das Kapitel an ihn geschickt hatte, blieb erfolglos. Der Erzbischof
wiegte sich in den wunderbarsten Vorstellungen. Er sah in sich ein Werkzeug
der Vorsehung, die Kirche würde in Anarchie verfalle», Sympathien erregen,
Tausende von Protestanten würden dann zu ihr übertreten, die katholische»
Mächte würde» iuterveuireu.

Ebeusvweing hatte» die Eiuwirknngen Erfolg, welche Preußen bei den
übrigen protestantischen Staaten, die katholische Untertanen hatten, versuchte.
Ende 1838 wurde» dieselben durch de» preußischen Bnndestagsgesandten General
vv» Schöler zu Konferenzen aufgefordert, um über die Mittel der Abwehr Rom
gegenüber zu beraten. Die Koufercuzcn kamen nicht zustande, und nur Köuig
Wilhelm vo» Württemberg versuchte bei seiuer italienischem Reise im Jahre 1839
i» Rom zu Guustcu Preußens z» wirken. Aber seine Mitteilungen gaben ge¬
ringen Trost. Er fand eine beispielloseAntipathie gegen Deutschland. Als der
Jesnitcngeneral die Gründlichkeit der Deutschen rühmte, fügte der Kapuziner¬
general Mieara hinzu: die Deutschen sind zwar gründlich, aber aus dem Gruiide
verderbt. Zwischen den: Kardinalstaatssekretär, dem Papste und dem österreichischen
Gesandte» war eine vollkommene Harmonie vorhanden, „so daß die von Einem
gemachten saillcmten Bemerkungen immer von dem andern wiederholt wurden."

Der König kam zu dem Resultate, daß Rom ei» Petrefact sei, „auf dessen
Wurmstichigkcitman banen soll, aber mit Rom ist kaum zu »uterhcmdelu.... Mit
Rom kau» ma» nur über Allgemciiiheiten unterhandeln; geht man in Spezialitäten
ein, so beengt man sich selbst." Friedrich Wilhelm III. schrieb dazn: „Ganz
einverstanden."

Über die preußischenVersuche an den süddeutschen Höfeu war die Kurie
vollkommenin Ke»ttt»is gesetzt, ob durch die Österreichische Negierung, Blitters-
dorf oder den verstorbenen Herzog von Nassau, ließ sich nicht feststellen.

Der König riet, keine neue» Gesetze z» machen, aber die alten zu handhabe».
Dieser Rat war durchaus nicht gegenstandslos, den» i» der That dachte

ma» in Berlin an eine umfassende Staatskirchengesetzgebuug.
Schon im Jahre 1824 hatte der König Auftrag gegeben, ein Regulativ

für die Verhältnisse der katholischen Kirche in den Rheinlandcn auszuarbeiten,
welches die Grundsätze des Allgemeinen Landrechtes zusammemfassen sollte.

Fünf Gesetzentwürfekamen zustande. 1. über das Verhältnis der katho¬
lischen Kirche zum Staate im allgemeine», 2. über die Behandlung der ge¬
mischte» Ehe», 3. über die Einführung der geistlichen Gerichtsbarkeit, 4. über
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die Abschaffung der Ziviltrauung. Der 5. enthielt einige strafrechtliche Be¬
stimmungen.

Über die Absicht der Regierung, die geistliche Gerichtsbarkeit einzuführen,
war sogar schvn im Jahre 1824 die preußische Gesandtschaft angewiesen worden, in
Rom Mitteilung zu machen. Aber gerade dieser Gesetzentwurf fand beim Justiz-
minister Anstand und hinderte auch das Znstandekommender übrigen Entwürfe.
Als dann aber der Erzbischvf von Köln erklärt hatte, er bedürfe gnr keiner
siantlichen Konzessionen, werde ans eigne Hand die geistliche Gerichtsbarkeit
handhaben und die Erkenntuisse der geistlichen Gerichte selbst znr Ausführung
bringen, da erging am 3. Dezember1837 eine Aufforderung au den Jnstizmiuister,
seine Arbeit zu beschleunige». Im Jahre 1838 wnrde denn auch eine neue
Gesetzgebungs-Kommissiou, bestehend aus Lamprecht,Duesberg, Goeschcl und Eich¬
horn zusammengesetzt. Aber von allen Kvuzessiouengegenüber der katholischen
Kirche riet der Obcrprüsident der Nheinprovinz dringend ab. Sie seien teils
unpopulär, teils würden sie jetzt den Eindruck der Schwäche mache».

Die Resultate der kommissarischen Arbeiten bieten interessanteVergleichvngS-
punkte zu der neueren preußischen Staatskircheugesetzgebnng. Die Absetzbarkeit
der Geistliche» wird anerkannt, die Aufrechterhaltung des Plaeet nach jeder
Richtung hin versucht, der rsour8U8 g.Ä xriiroixsur geregelt, die amtliche»Äuße-
ruugen der Geistlichkeit iu Wort und Schrift der Controle des Strafgesetzes
unterworfen. Bezüglich der gemischten Ehen wird jeder Versuch, eine konfessionelle
Kindererziehung den Nupturientcn abzupressen, mit Strafe bedroht.

Die Entwürfe sind nicht Gesetze geworden, und so wurde denn nur eine
Kabinetsordre vom 28. Januar 1838^) erlassen, welche bestimmte, daß bescheidene
Erkundigungen wegen der konfessionellen Kindererziehung nicht unter das Verbot
der Kabinctsordre vom 17. August 1825 fallen sollten. Glaube der katholische
Geistliche die kirchliche Trauung nicht vornehmen zu dürfen, „so entscheide zwischen
ihm und dem katholischen Brautteilc, welcher allein darüber Beschwerde zu führen
befngt ist, der Diözesau-Bischof, bei dessen Ausspruch es alsdcmu sein unabänder¬
liches Bewenden habe, ohne daß ein Verfahren bei de» Staatsbehörden statt¬
finden soll."

*) Hcrmms a. a. O. S.6L3.
(Schluß fvlgt.)
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